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822 
Siebenter Nachtrag 

zur Satzung des IKK- Landesverbandes 
Westfalen -Lippe 
Vom 30. Mai 1990 

Die Satzung des IKK-Landesverbandes Westfalen-Lip­
pe vom 20. Mai 1980 (GV. NW. S. 710) in der Fassung des 
Sechsten Nachtrages vom 8. Dezember 1988 (GV. NW. 1989 
S. 445) wird wie folgt geändert: 

1. Der einleitende Satz, der zum Satzungstext hinführt, 
wird gestrichen. 

2. Im § 2 Abs. 2 wird das Wort "Verbandes" durch "Lan­
desverbandes" ersetzt. 

3. ~ 3 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

,,(1) Der Landesverband hat die Aufgaben zu erfüllen, 
die ihm durch bundes- oder landesrechtliehe Vor­
schriften zugewiesen sind oder werden; hierzu gehö­
ren insbesondere 

1. Mitwirkung bei Errichtung, Erweiterung, Vereini­
gung, Auflösung und Schließung von Mitgliedskas­
sen; 

2. Abschluß und Änderung von Gesamtverträgen 
über die kassenärztliche und die kassenzahnärztli­
che Versorgung; 

3. Abschluß und Änderung von Vereinbarungen über 
die Vergütung für zahntechnische Leistungen der 
Zahntechniker für die nach dem bundeseinheitli­
chen Verzeichnis abrechnungsfähigen zahntechni­
schen Leistungen; 

4. Mitwirkung beim Abschluß von Verträgen mit den 
Trägern von Hochschulkliniken zur Regelung der 
Ermächtigung der poliklinischen Institutsambu­
lanzen der Hochschulen (Polikliniken) zur Teil­
nahme an der kassenärztlichen Versorgung; 

5. Mitwirkung bei der Aufstellung der Bedarfspläne 
zur SichersteIlung der kassenärztlichen und der 
kassenzahnärztlichen Versorgung; 

6. Mitwirkung bei der Erstellung eines Verzeichnis­
ses stationärer Leistungen und Entgelte; 

7. Abschluß und Kündigung von Versorgungsverträ­
gen mit Krankenhäusern sowie Vorsorge- oder 
Rehabilitationseinrichtungen; 

8. Abschluß von zweiseitigen Verträgen mit der 
Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen 
über Krankenhauspflege; 

9. Abschluß von dreiseitigen Verträgen mit der Kran­
kenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen und der 
Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe 
mit dem Ziel einer nahtlosen ambulanten und sta­
tionären Behandlung der Versicherten; 

10. Mitwirkung bei der Fixierung von Festbeträgen 
für Hilfsmittel; 

11. Zulassung von Leistungserbringern von Heil- und 
Hilfsmitteln; 

12. Abschluß von Verträgen mit Leistungserbringern 
von Heil- und Hilfsmitteln, u. a. über Preise und 
deren Abrechnung; 

13. Bestellung oder Benennung von Vertretern in den 
Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung Westfalen-Lippe, in die Zu­
lassungsausschüsse für Ärzte, in den Zulassungs­
ausschuß für Zahnärzte, in den Berufungsaus­
schuß für Ärzte, in den Berufungsausschuß für 
Zahnärzte, in den Landesausschuß der Ärzte und 
Krankenkassen, in den Landesausschuß der Zahn­
ärzte und Krankenkassen, in das Landesschieds­
amt für die kassenärztliche Versorgung, in das 
Landesschiedsamt für die kassenzahnärztliche 
Versorgung, in das Landesschiedsamt Zahntechni­
ker, in den Landespflegesatzausschuß, in den Lan­
desausschuß für Krankenhausplanung, in die Lan­
desschiedsstelle Krankenhäuser, in den Großgerä­
teausschuß und in andere Ausschüsse und Ein­
richtungen; 

14. Entscheidung von Zuständigkeitskonflikten zwi­
schen den Mitgliedskassen. 

(2) Ferner unterstützt der Landesverband die Mit­
gliedskassen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und bei 
der Wahrnehmung ihrer Interessen, insbesondere 
durch 

1. mündliche und schriftliche Beratung und Unter­
richtung u. a. durch Rundschreiben; 

2. Sammlung und Auswertung statistischer Unterla­
gen; 

3. Planung und Entwicklung von Konzepten im Be­
reich der Gesundheitsförderung und Krankheits­
verhütung, mit denen Ursachen von Gesundheits­
gefährdungen und Gesundheitsschäden nachge­
gangen und auf ihre Beseitigung hingewirkt wer~ 
den soll; 

4. Übernahme von Aufgaben der elektronischen Da­
tenverarbeitung; 

5. Pflege und Förderung der allgemeinen Beziehun­
gen zu den Organisationen der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer im Handwerk; 

6. Abschluß und Änderung von Verträgen, insbeson­
dere mit anderen Trägern der Sozialversicherung, 
soweit er von den Mitgliedskassen hierzu bevoll­
mächtigt worden ist; 

7. Vertretung vor Gerichten, gegenüber anderen Trä­
gern der Sozialversicherung, Behörden und ande­
ren Einrichtungen; 

8. Förderung und Mitwirkung bei der beruflichen 
Aus-, Fort- und Weiterbildung der bei den Mit­
gliedskassen Beschäftigten, namentlich in der 
IKK-Verwaltungsschule in Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz; 

9. Beteiligung an Gemeinschaftseinrichtungen, die 
der Sozialversicherung dienen; 

10. Durchführung von Vortragsveranstaltungen und 
Seminaren für die Mitglieder der 
Selbstverwaltungsorgane der Mitgliedskassen; 

11. Durchführung von Arbeitstagungen, vornehmlich 
mit den Geschäftsführern der Mitgliedskassen." 

4. § 3 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

Die Bezeichnung "Landesverband der Innungskran­
kenkassen Nordrhein und Rheinland-Pfalz" wird 
durch "IKK-Landesverband Nordrhein und Rhein­
land-Pfalz" ersetzt. 

Nach "in Hagen" wird in Klammern eingefügt "IKK­
Verwaltungsschule" . 

Die Bezeichnung "Bediensteten" wird durch "Be­
schäftigten" ersetzt. 

5. Im § 3 Abs. 6 wird ,,§ 414 b Abs. 2 Satz 2 RVO" durch 
,,§ 265 SG B V" ersetzt. 

6. Im § 3 Abs. 7 wird ,,§ 414b Abs. 2a RVO" durch ,,§ 266 
SGB V" sowie ,,15 v.H." durch ,,10 v.H." ersetzt. 

7. Im § 3 Abs. 8 wird ,,§ 414 b Abs. 2 a RVO" durch ,,§ 145 
Abs.2 SGB V" sowie ,,§ 393c RVO" durch ,,§ 273 SGB V" 
ersetzt. 

8. Im § 3 Abs. 10 und 1l wird "RVO-Krankenkasse" je­
weils durch "Krankenkasse nach §§ 143, 147 SGB V" 
ersetzt. 

9. § 3 Abs. 13 erhält folgende Fassung: 

,,(13) Vor der Ausgleichszahlung hat der Landesver­
band die Ursachen des überdurchschnittlichen Be­
darfssatzes nach Absatz 7 gemeinsam mit der Mit­
gliedskasse zu untersuchen und Maßnahmen festzule­
gen, die geeignet sind, die Finanzlage der Mitglieds­
kasse zu verbessern. Dazu gehört insbesondere eine 
Wirtschaftlichkeitsprüfung einschließlich einer Prü­
fung der Verwaltungskosten. Die Mitgliedskasse ist 
verpflichtet, die festgelegten Maßnahmen mit Unter­
stützung des Landesverbandes zu ergreifen. Eine Mit­
gliedskasse, die dieser Verpflichtung nicht nach­
kommt, hat die Ausgleichszahlung zurückzuzahlen 
und erhält künftig keine Zahlungen mehr." 

10. Im § 4 Abs. 2 wird "Bundesverband der Innungskran­
kenkassen" durch "IKK-Bundesverband" ersetzt. 
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11. Im § 4 Abs. 3 wird "Bundesverband der Innungskran­
kenkassen" durch "IKK-Bundesverband" ersetzt so­
wie ,,§ 368g Abs. 3 RVO" durch ,,§ 82 Abs. 1 SGB V" er­
setzt. 

12. Der § 4 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) Die von den Bundesausschüssen der Ärzte und 
Krankenkassen sowie der Zahnärzte und Kranken­
kassen nach § 928GB V aufgestellten Richtlinien sind 
für den Landesverband und seine Mitgliedskassen 
verbindlich." 

13. § 4 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Die von den 8pitzenverbänden der Krankenkas­
sen nach § 282 SGB V beschlossenen Richtlinien über 
die Zusammenarbeit der Krankenkassen mit den Me­
dizinischen Diensten zur Sicherstellung einer einheit­
lichen Begutachtung sowie über Grundsätze zur Fort­
und Weiterbildung sind für die Mitgliedskassen ver­
bindlich. Dies gilt gleichermaßen für die von den Kas­
senärztlichen Bundesvereinigungen nach § 135 Abs. 3 
SG B V durch Richtlinien bestimmten Verfahren zur 
Qualitätssicherung der ambulanten kassenärztlichen 
Versorgung." 

14. Im § 1 Abs. 1 Nr. 5 wird ,,§ 20 Abs. 2" durch ,,§ 19 Abs. 2" 
ersetzt. 

15. Im § 1 Abs. 1 Nr. 8 wird ,,§§ 14, 15" durch ,,§ 15" ersetzt. 

16. Im § 1 Ab •. 1 Nr. 9 wird ,,§ 414 Abs. 2 RVO" durch ,,§ 201 
Abs.5 SGB V" ersetzt. 

11. Im § 1 Abs.l Nr.12 wird ,,§ 8a" durch ,,§ 9" ersetzt. 

18. Der § 8 a erhält die Bezeichnung § 9; die §§ 9 bis 14 wer­
den damit §§ 10 bis 15. 

19. Im § 9 Abs. 7 ist .. § 14" durch ,,§ 15" zu ersetzen. 

20. Im § 12 Abs. 2 wird ,,§ 10 Abs. 2 Nr. 8" durch ,,§ 11 Abs. 2 
Nr. 8" ersetzt. 

21. § 14 Abs.l erhält folgende Fassung: 

.. (1) Die Amtsdauer der Mitglieder der Selbstverwal­
tungsorgane beträgt 6 Jahre; sie endet jedoch unab­
hängig von dem Zeitpunkt der Wahl mit dem Zusam­
mentritt der in den nächsten allgemeinen Wahlen neu­
gewählten Selbstverwaltungsorgane. Wiederwahl ist 
zulässig." 

22. § 14 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) Werden Mitgliedskassen vereinigt, vermindert 
sich die Zahl der Mitglieder der Vertreterversamm­
lung des Landesverbandes mit diesem Zeitpunkt ent­
sprechend." 

23. Der § 15 wird wie folgt geändert: 

Der bisherige § 15 wird als Absatz 4 in den neuen § 15 
integriert. 

In den Absätzen I, 3 und 4 - neu - wird jeweils der 
letzte Satz gestrichen. 

Im Absatz 4 - neu - wird ,,§ 14 Abs. 3" durch ,,Absatz 3" 
ersetzt. 

Es wird folgender Absatz 5 angefügt: 

,,(5) Die Entschädigung der Mitglieder der Selbstver­
waltungsorgane richtet sich nach der als Bestandteil 
der Satzung beigefügten Entschädigungsregelung, die 
von der Vertreterversammlung auf Vorschlag des Vor­
standes als Anlage zur Satzung beschlossen wird." 

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nord­
rhein-Westfalen, 

b) die Dienstordnung (einschließlich des Stellenpla­
nes) für die dienstordnungsmäßig~n Angestellten 
des Landesverbandes und ihre Anderungen für 
mindestens 6 Wochen durch Aushang in den Ge­
schäftsräumen des Landesverbandes 

öffentlich bekanntgemacht." 

27. § 22 wird infolge Zeitablaufs aufgehoben. 

28. Dieser Nachtrag tritt am 1. Januar 1990 in Kraft. 

Münster, den 30. Mai 1990 

Der Vorsitzende 
der Vertreterversammlung 

Habermann 

Der vorstehende Siebente Nachtrag zur Satzung des 
IKK-Landesverbandes Westfalen-Lippe - beschlossen 
von der Vertreterversammlung am 30. 5. 1990 - wird hier­
mit gern. § 210 Abs. 1 SGB V genehmigt. 

Düsseldorf, den 5. April 1991 
II A 2 - 3601.5.1-
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Der Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Herrnann 

- GV. NW. 1991 S. 226. 

Bekanntmachung 
der Neufassung der Satzung 
des IKK-Landesverbandes 

Westfalen-Uppe 
Vom 30. Mai 1990 

Die Satzung des IKK-Landesverbandes Westfalen-Lip­
pe vom 20. Mai 1980 (GV. NW. S. 710) in der Fassung des 
Siebten Nachtrages vom 30. Mai 1990 (GV. NW. S. 226) 
wird hiermit neu gefaßt. 

Münster, den 19. April 1991 

Falk 

Geschäftsführer 
des IKK -Landesverbandes 

Westfalen-Lippe 

Satzung 
des IKK-Landesverbandes 

Westfalen-Lippe 
vom 20. Mai 1980 

in der Fassung des Siebten Nachtrages 
vom 30. Mai 1990 

Inhaltsverzeichnis 

I. 

24. § 16 wird gestrichen; die §§ 17 bis 23 werden dadurch § 1 Name, Bezirk und Sitz des Landesverbandes 
§§ 16 bis 22. 

11. 
25. Im § 18 Abs. 1 Satz 2 wird "zu tragen" durch .. aufzu-

bringen" ersetzt. § 2 Mitgliedschaft 

26. § 21 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Darüber hinaus werden 

a) die Satzung des Landesverbandes einschließlich 
der Entschädigungsregelung für die .. Mitglieder der 
Selbstverwaltungsorgane und ihre Anderungen im 

III. 

§ 3 Aufgaben des Landesver bandes 

IV. 

§ 4 Pflichten der Mitglieder 
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v. 
Selbstverwaltungsorgane des Landesverbandes 

(§ 5 bis § 15) 
§ 5 Bezeichnung der Selbstverwaltungsorgane 
§ 6 Zusammensetzung der Vertreterversammlung und 

Wahl ihrer Mitglieder 
§ 7 Aufgaben der Vertreterversammlung 
§ 8 Beschlußfassung der Vertreterversammlung 
§ 9 Besonderer Ausschuß 
§ 10 Zusammensetzung des Vorstandes und Wahl seiner 

Mitglieder 
§ 11 Aufgaben des Vorstandes 
§ 12 Beschlußfassung des Vorstandes 
§ 13 Wahl der Vorsitzenden der Selbstverwaltungsorga­

ne 
§ 14 Dauer der Mitgliedschaft in den Selbstverwaltungs­

organen 
§ 15 Entschädigung der Mitglieder der Selbstverwal­

tungsorgane 

VI. 

Geschäftsführung, Mitarbeiter 
(§ 16 und § 17) 

§ 16 Geschäftsführung 
§ 17 Mitarbeiter 

VII. 

Aufbringung und Verwaltung der Mittel 
(§ 18 bis § 20) 

§ 18 Beiträge 
§ 19 Haushalts- und Rechnungswesen 
§ 20 Geschäftsj ahr 

VIII. 

§ 21 Bekanntmachungen 

IX. 

§ 22 Inkrafttreten 

I. 

Name. Bezirk und Sitz des Landesverbandes 

§ 1 

(1) Der Landesverband führt den Namen "IKK-Landes­
verband Westfalen-Lippe". Er ist eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts. 

(2) Der Bezirk des Landesverbandes umfaßt den Lan­
desteil Westfalen-Lippe des Landes Nordrhein-Westfalen. 

(3) Sitz des Landesverbandes ist Münster (Westf.). 

11. 
Mitgliedschaft 

§2 

(1) Mitglieder sind die Innungskrankenkassen, die ihren 
Sitz in dem in § 1 Abs. 2 bezeichneten Bezirk haben. 

(2) Andere Träger der Krankenversicherung können als 
Mitglieder beitreten; über die Aufnahme entscheidet die 
Vertreterversammlung. Eine Kündigung der Mitglied­
schaft kann beiderseits mit einjähriger Kündigungsfrist 
zum Schluß des Kalenderj ahres erfolgen. Diese Mitglieder 
haben keine Ansprüche an das Vermögen des Landesver­
bandes. 

111. 

Aufgaben des Landesverbandes 

§3 

(1) Der Landesverband hat die Aufgaben zu erfüllen, die 

ihm durch bundes- oder landesrechtliche Vorschriften zu­
gewiesen sind oder werden; hierzu gehören insbesondere 

1. Mitwirkung bei Errichtung, Erweiterung, Vereinigung, 
Auflösung und Schließung von Mitgliedskassen; 

2. Abschluß und Änderung von Gesamtverträgen über 
die kassenärztliche und die kassenzahnärztliche Ver­
sorgung; 

3. Abschluß und Änderung von Vereinbarungen über die 
Vergütung für zahntechnische Leistungen der Zahn­
techniker für die nach dem bundeseinheitlichen Ver­
zeichnis abrechnungsfähigen zahntechnischen Lei­
stungen; 

4. Mitwirkung beim Abschluß von Verträgen mit den 
Trägern von Hochschulkliniken zur Regelung der Er­
mächtigung der poliklinischen Institutsambulanzen 
der Hochschulen (Polikliniken) zur Teilnahme an der 
kassenärztlichen Versorgung; 

5. Mitwirkung bei der Aufstellung der Bedarfspläne zur 
SichersteIlung der kassenärztlichen und der kassen­
zahnärztlichen Versorgung; 

6. Mitwirkung bei der Erstellung eines Verzeichnisses 
stationärer Leistungen und Entgelte; 

7. Abschluß und Kündigung von Versorgungsverträgen 
mit Krankenhäusern sowie Vorsorge- oder Rehabili­
tationseinrichtungen; 

8. Abschluß von zweiseitigen Verträgen mit der Kran­
kenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen über Kran­
kenhauspflege; 

9. Abschluß von dreiseitigen Verträgen mit der Kran­
kenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen und der 
Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe mit 
dem Ziel einer nahtlosen ambulanten und stationären 
Behandlung der Versicherten; 

10. Mitwirkung bei der Fixierung von Festbeträgen für 
Hilfsmittel; 

11. Zulassung von Leistungserbringern von Heil- und 
Hilfsmitteln; 

12. Abschluß von Verträgen mit Leistungserbringern von 
Heil- und Hilfsmitteln, u. a. über Preise und deren Ab­
rechnung; 

13. Bestellung oder Benennung von Vertretern in den 
Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes der Kran­
kenversicherunK Westfalen-Lippe, in die Zulassungs­
ausschüsse für Arzte, in den Zulassungsausschuß für 
Zahnärzte, in den Berufungsausschuß für Ärzte, in den 
Berufungsausschuß für Zahnärzte, in den Landesaus­
schuß der Ärzte und Krankenkassen, in den Landes­
ausschuß der Zahnärzte und Krankenkassen, in das 
Landesschiedsamt für die kassenärztliche Versorgung, 
in das Landesschiedsamt für die kassenzahnärztliche 
Versorgung, in das Landesschiedsamt Zahntechniker, 
in den Landespflegesatzausschuß, in den Landesaus­
schuß für Krankenhausplanung, in die Landesschieds­
stelle Krankenhäuser, in den Großgeräteausschuß und 
in andere Ausschüsse und Einrichtungen; 

14. Entscheidung von Zuständigkeitskonflikten zwischen 
den Mitgliedskassen. 

(2) Ferner unterstützt der Landesverband die Mitglieds­
kassen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und bei der 
Wahrnehmung ihrer Interessen, insbesondere durch 

1. mündliche und schriftliche Beratung und Unterrich­
tung U.8. durch Rundschreiben; 

2. Sammlung und Auswertung statistischer Unterlagen; 

3. Planung und Entwicklung von Konzepten im Bereich 
der Gesundheitsförderung und Krankheitsverhütung, 
mit denen Ursachen von Gesundheitsgefährdungen 
und Gesundheitsschäden nachgegangen und auf ihre 
Beseitigung hingewirkt werden soll; 

4. Übernahme von Aufgaben der elektronischen Daten­
verarbeitung; 

5. Pflege und Förderung der allgemeinen Beziehungen 
zu den Organisationen der Arbeitgeber und der Ar­
beitnehmer im Handwerk; 
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6. Abschluß und Änderung von Verträgen, insbesondere 
mit anderen Trägern der Sozialversicherung, soweit er 
von den Mitgliedskassen hierzu bevollmächtigt wor­
den ist; 

7. Vertretung vor Gerichten, gegenüber anderen Trägern 
der Sozialversicherung, Behörden und anderen Ein­
richtungen; 

8. Förderung und Mitwirkung bei der beruflichen Aus-, 
Fort- und Weiterbildung der bei den Mitgliedskassen 
Beschäftigten, namentlich in der IKK-Verwaltungs­
schule in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz; 

9. Beteiligung an Gemeinschaftseinrichtungen, die der 
Sozialversicherung dienen; 

10. Durchführung von Vortragsveranstaltungen und Se­
minaren für die Mitglieder der Selbstverwaltungsor­
gane der Mitgliedskassen; 

11. Durchführung von Arbeitstagungen, vornehmlich mit 
den Geschäftsführern der Mitgliedskassen. 

(3) Der Landesverband unterhält gemeinsam mit dem 
IKK-Landesverband Nordrhein und Rheinland-Pfalz eine 
Verwaltungsschule in Hagen (IKK-Verwaltungsschule), 
die die in den Aus- und Fortbildungsordnungen vorge­
schriebenen beruflichen Bildungsmaßnahmen für die Be­
schäftigten der Mitgliedskassen der Trägerverbände 
durchführt. Die Verwaltungsschule kann auch andere 
Maßnahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung durchfüh­
ren. Über die Nutzung und den Betrieb der Verwaltungs­
schule schließen die Trägerverbände einen Vertrag. 

(4) Der Landesverband kann Einrichtungen unterhal­
ten, die die wirtschaftliche Behandlungs- und Verord­
nungsweise der Heilberufe prüfen und überwachen. Er 
kann anderen Trägern der Krankenversicherung und de­
ren Verbänden gestatten, diese Einrichtungen in An­
spruch zu nehmen. 

(5) Der Landesverband kann für eigene Aufgaben und 
für seine Mitgliedskassen ein Rechenzentrum zur ge­
meinsamen elektronischen Datenverarbeitung errichten 
und betreiben. Das Nähere über die Zusammenarbeit mit 
den Mitgliedskassen in diesem Bereich wird in einem 
Vertrag zwischen Landesverband und Mitgliedskassen 
geregelt. Der Landesverband ist berechtigt, Dritten die In­
anspruchnahme seines Rechenzentrums zu gestatten. 

(6) Zur teilweisen Deckung der Kosten besonders auf­
wendiger Leistungsfälle wird von den Mitgliedskassen ei­
ne Umlage nach § 265 SGB Verhoben. 

(7) Der Landesverband führt einen Finanzausgleich 
nach § 266 SGB V unter den Mitgliedskassen durch, wenn 
der Bedarfssatz einer Mitgliedskasse den durchschnittli­
chen Bedarfssatz aller Mitgliedskassen um mehr als 10 
v. H. (Grenzwert) überschreitet 

(8) Zur Feststellung des Bedarfssatzes werden die Aus­
gaben für Leistungen nach § 145 Abs. 2 SGB V aus den 
Jahresrechnungen (Vordruck KJ 1) der Mitgliedskassen 
ermittelt. Die Summe der Grundlöhne wird entsprechend 
der Rechtsverordnung nach § 273 SGB V berechnet So­
weit erforderlich, haben die Mitgliedskassen ergänzende 
Angaben zu machen. 

(9) Mitgliedskassen, die den Grenzwert überschreiten, 
werden auf den Grenzwert zurückgeführt. Die hierfür er­
forderlichen Mittel sind von den übrigen Mitgliedskassen 
unter Berücksichtigung der Grenzwertunterschreitungen 
und der Jahresgrundlohnsummen anteilig aufzubringen. 
Die Zahlung wird am 1. Juni des auf das Ausgleichsjahr 
folgenden Jahres fällig. In den Fällen des Absatzes 12 wird 
die Fälligkeit durch den Vorstand des Landesverbandes 
nach Anhörung der Mitgliedskassen festgelegt. 

(10) Nicht ausgleichsberechtigt sind Mitgliedskassen, 
deren allgemeiner Beitragssatz nach Vordruck KG 1 des 
Ausgleichsjahres den entsprechenden allgemeinen Bei­
tragssatz der für den Sitz der Mitgliedskasse zuständigen 
Krankenkasse nach §§ 143, 147 SGB V mit der größten 
Mitgliederzahl um mehr als 0,3 Prozentpunkte unterschrei­
tet oder deren Pro-Kopf-Vermögen am Ende des Aus­
gleichsjahres über dem 2,O-fachen einer Monatsausgabe 
nach der Jahresrechnung des Ausgleichsjahres liegt. 

(11) Von der Mittelaufbringung nach Absatz 9 Satz 2 wer­
den Mitgliedskassen freigestellt, deren allgemeiner Bei-

tragssatz bei Fälligkeit der Zahlung ebenso hoch oder hö­
her festgesetzt ist als der allgemeine Beitragssatz der 
Krankenkasse nach §§ 143, 147 SGB V im Kassenbezirk der 
Mitgliedskasse mit der größten Mitgliederzahl. 

(12) Mitgliedskassen, deren Ausgleichsberechtigung 
hinreichend sicher erscheint, kann der Landesverband 
Vorschüsse auf die zu erwartende Ausgleichszahlung in 
angemessener Höhe zahlen. 

(13) Vor der Ausgleichszahlung hat der Landesverband 
die Ursachen des überdurchschnittlichen Bedarfssatzes 
nach Absatz 7 gemeinsam mit der Mitgliedskasse zu unter­
suchen und Maßnahmen festzulegen, die geeignet sind, die 
Finanzlage der Mitgliedskasse zu verbessern. Dazu gehört 
insbesondere eine Wirtschaftlichkeitsprüfung einschließ­
lich einer Prüfung der Verwaltungskosten. Die Mitglieds­
kasse ist verpflichtet, die festgelegten Maßnahmen mit 
Unterstützung des Landesverbandes zu ergreifen. Eine 
Mitgliedskasse, die dieser Verpflichtung nicht nachkommt, 
hat die Ausgleichszahlung zurückzuzahlen und erhält 
künftig keine Zahlungen mehr. 

(14) Der Landesverband unterstützt die handwerklichen 
Organisationen bei der Errichtung von Innungskranken­
kassen. 

(15) Der Landesverband unterstützt die zuständigen Be­
hörden in Fragen der Gesetzgebung und Verwaltung. 

IV. 

Pflichten der Mitglieder 

§ 4 

(1) Die Mitgliedskassen stellen dem Landesverband alle 
Unterlagen zur Verfügung, die er zur Durchführung seiner 
Aufgaben braucht. Darüber hinaus stützen und fördern sie 
die Arbeit des Landesverbandes. Sie sind verpflichtet, die 
Beiträge (§ 19) fristgemäß zu zahlen. 

(2) Der Landesverband ist berechtigt, personenbezogene 
Daten aus den über EDV geführten Beständen seiner Mit­
gliedskassen in anonymisierter Form zu nutzen. Hierzu 
dürfen grundsätzlich nur die vom IKK-Bundesverband im 
Rahmen des Gesamtverfahrens entwickelten Programme 
verwendet werden. Im übrigen darf sich der Landes­
verband personenbezogene Daten nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung der zuständigen Innungskrankenkasse 
und unter Beachtung des Rechts des Datenschutzes be­
schaffen. 

(3) Die vom IKK-Bundesverband nach § 82 Abs. 1 SGB V 
geschlossenen Verträge sind für die Mitgliedskassen ver­
bindlich. 

(4) Die von den Bundesausschüssen der Ärzte und Kran­
kenkassen sowie der Zahnärzte und Krankenkassen nach 
§ 92 SGB V aufgestellten Richtlinien sind für den Landes­
verband und seine Mitgliedskassen verbindlich. 

(5) Die von den Spitzenverbänden der Krankenkassen 
nach § 282 SGB V beschlossenen Richtlinien über die Zu­
sammenarbeit der Krankenkassen mit den Medizinischen 
Diensten zur Sicherstellung einer einheitlichen Begutach­
tung sowie über Grundsätze zur Fort- und Weiterbildung 
sind für die Mitgliedskassen verbindlich. Dies gilt gleicher­
maßen für die von den Kassenärztlichen Bundesvereini­
gungen nach § 135 Abs. 3 SGB V durch Richtlinien be­
stimmten Verfahren zur Qualitätssicherung der ambulan­
ten kassenärztlichen Versorgung. 

V. 
Selbstverwaltungsorgane des Landesverbandes 

§ 5 
Bezeichnung der Selbstverwaltungsorgane 

Selbstverwaltungsorgane des Landesverbandes sind 

a) die Vertreterversammlung, 

b) der Vorstand. 
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§6 
Zusammensetzung der Vertreterversammlung 

und Wahl ihrer Mitglieder 

(1) Die Vertreterversammlung setzt sich aus je einem 
Versichertenvertreter und einem Arbeitgebervertreter je­
der Mitgliedskasse zusammen. Jedes Mitglied der Vertre­
terversammlung soll zwei Stellvertreter haben. 

(2) Die Mitglieder der Vertreterversammlung und deren 
Stellvertreter werden von den Vorstandsmitgliedern der 
Mitgliedskassen aus ihren Reihen gewählt, und zwar die 
Vertreter der Versicherten und der Arbeitgeber jeweils 
durch die Vorstandsmitglieder ihrer Gruppe. Mitglieder 
der Vertreterversammlung und ihre Stellvertreter müssen 
die Voraussetzungen der Wählbarkeit nach § 51 Abs. 1 
Satz 1 Nrn.2 und 3 und Abs. 6 SGB IV erfüllen; sie können 
nicht gleichzeitig dem Vorstand des Landesverbandes an­
gehören oder Stellvertreter von Mitgliedern dieses Vor­
standes sein. 

(3) Scheidet ein Mitglied der Vertreterversammlung oder 
ein Stellvertreter vorzeitig aus, so ist die freigewordene 
Stelle durch Neuwahl in entsprechender Anwendung des 
Absatzes 2 zu besetzen. Bis zum Eintreten des Nachfolgers 
hat der Stellvertreter die Stelle des ausgeschiedenen Mit­
gliedes der Vertreterversammlung inne. 

§ 7 
Aufgaben der Vertreterversammlung 

(1) Die Vertreterversammlung beschließt über alles, was 
ihr Gesetz, Satzung oder sonstiges für den Landesverband 
maßgebendes Recht zuweisen; ihr bleibt insbesondere vor­
behalten 

L ihren Vorsitzenden und ihren stellvertretenden Vorsit-
zenden zu wählen, 

2. den Vorstand zu wählen, 

3. sich eine Geschäftsordnung zu geben, 

4. den Haushaltsplan festzustellen, 

5. die Rechnungsprüfer gemäß § 19 Abs. 2 zu wählen, 

6. über die Entlastung des Vorstandes und des Geschäfts­
führers wegen der Jahresrechnung zu beschließen, 

7. die Satzung zu beschließen und zu ändern, 

8. auf Vorschlag des Vorstandes die in § 15 genannten 
Entschädigungen festzusetzen, 

9. Beschlüsse nach § 207 Abs. 5 SGB V zu fassen, 

10. den Landesverband gegenüber dem Vorstand und des­
sen Mitgliedern zu vertreten, 

11. auf Vorschlag des Vorstandes den Geschäftsführer und 
seinen Stellvertreter zu wählen, 

12. die ehrenamtlichen Mitglieder des besonderen Aus­
schusses nach § 9 zu bestellen. 

(2) Das Vertretungsrecht nach Absatz 1 Nr.IO wird durch 
den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden 
der Vertreterversammlung gemeinsam ausgeübt. 

(3) Die Vertreterversammlung kann die Erledigung ein­
zelner Aufgaben, mit Ausnahme der Rechtsetzung, Aus­
schüssen übertragen. Zu Ausschußmitgliedern können bis 
zur Hälfte der Mitglieder einer jeden Gruppe auch stellver­
tretende Mitglieder der Vertreterversammlung bestellt 
werden. 

(4) Die vom Vorstand für die Angestellten des Landes­
verbandes aufgestellte Dienstordnung und ihre Änderun­
gen bedürfen der Zustimmung der Vertreterversammlung. 

(5) Die Vertreterversammlung hat über die Zustimmung 
zum Beschluß des Vorstandes wegen der Amtsentbindung 
oder Amtsenthebung eines ihrer Mitgliederzu entscheiden, 
falls der Vorsitzende der Vertreterversammlung diese Zu­
stimmung nicht gibt oder der Beschluß ihn selbst betrifft. 

§8 
Beschlußfassung der Vertreterversammlung 

(1) Die Vertreterversammlung ist beschlußfähig, wenn 
sie ordnungsgemäß einberufen und wenn mehr als die 
Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Bei 

Beschlußunfähigkeit ist eine zweite Sitzung unter erneuter 
Einladung der Mitglieder mit einer Frist von mindestens 
einer Woche einzuberufen, in der die Vertreterversamm­
lung ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen be­
schlußfähig ist; hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

(2) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebe­
nen Stimmen, Beschlüsse nach § 7 Abs. 1 Nrn. 7, 9 und 11 
mit der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder der Vertre­
terversammlung gefaßt. 

(3) In eiligen Fällen kann die Vertreterversammlung 
ohne Sitzung schriftlich Beschluß fassen. Ob ein eiliger 
Fall vorliegt, entscheidet der Vorsitzende der Vertreterver­
sammlung im Einvernehmen mit dem stellvertretenden 
Vorsitzenden. Die Mitglieder der Vertreterversammlung 
erhalten mindestens 14 Tage Zeit zur Außerung. Das Er­
gebnis der Abstimmung ist den Mitgliedern der Vertreter­
versammlung bekanntzugeben. Widerspricht mindestens 
ein Fünftel der Mitglieder der Vertreterversammlung einer 
schriftlichen Beschlußfassung, so gilt der Widerspruch als 
Antrag auf Abhaltung einer Sitzung der Vertreterver­
sammlung. 

§ 9 
Besonderer Ausschuß 

(1) Der Erlaß von Widerspruchsbescheiden wird einem 
besonderen Ausschuß nach § 36 a SGV IV übertragen. 

(2) Der Besondere Ausschuß besteht aus drei Mitglie­
dern. Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter bestellt. 
Mitglieder sind ein Vertreter der Versicherten, ein Vertre­
ter der Arbeitgeber und der Geschäftsführer des Landes­
verbandes. 

(3) Die Vertreterversammlung bestellt die ehrenamt­
lichen Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Be­
sonderen Ausschusses. Personen, die der Gruppe der Ver­
sicherten oder der Gruppe der Arbeitgeber angehören, 
müssen die Voraussetzungen der Wählbarkeit als Mitglied 
der Selbstverwaltungsorgane des Landesverbandes erfül­
len. Für die Amtsdauer und den Verlust der Mitgliedschaft 
gelten die §§ 58, 59 SGB IV entsprechend. 

(4) Der Besondere Ausschuß ist beschlußfähig, wenn 
sämtliche Mitgliederordnungsgemäß einberufen und mehr 
als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse 
werden mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt 
Bei Stimmengleichheit gilt der Widerspruch als abgelehnt. 

(5) Der Besondere Ausschuß wählt aus seiner Mitteeinen 
Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. 
Wird als Vorsitzender ein Vertreter der Arbeitgeber ge­
wählt, so ist als stellvertretender Vorsitzender ein Vertre­
ter der Versicherten zu wählen und umgekehrt. Der Vorsit­
zende und der stellvertretende Vorsitzende führen ab­
wechselnd für ein Jahr den Vorsitz. Der Wechsel erfolgt 
jeweils mit Beginn eines Kalenderjahres. 

(6) Die Vertreterversammlung stellt für den Besonderen 
Ausschuß eine Geschäftsordnung auf. 

(7) Die Entschädigung der Mitglieder des Besonderen 
Ausschusses - mit Ausnahme des Geschäftsführers - rich­
tet sich nach § 15 in Verbindung mit der jeweiligen Ent­
sChädigungsregelung für die Mitglieder der Selbstverwal­
tungsorgane. 

§1O 
Zusammensetzung des Vorstandes 

und Wahl seiner Mitglieder 

(1) Der Vorstand besteht aus je vier Vertretern der Ver­
sicherten und der Arbeitgeber. Jedes Mitglied des Vorstan­
des hat zwei Stellvertreter. 

(2) Dem Vorstand gehört der Geschäftsführer - und bei 
Verhinderung sein Stellvertreter - mit beratender Stimme 
an. 

(3) Die Mitglieder der Vertreterversammlung wählen ge­
trennt nach Gruppen die Mitglieder des Vorstandes. Die 
Wahl ist frei und geheim; gewählt wird aufgrund von Vor­
schlagslisten mit mindestens sechs Unterschriften. Wird 
aus einer Gruppe nur ein Vorschlag eingereicht, so gelten 
die Vorgeschlagenen als gewählt. 

(4) Vorstandsmitglied kann nur sein, wer die Vorausset­
zungen der Wählbarkeit nach § 51 Abs. 1 Satz 1 Nrn.2 und 3 
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und Abs. 6 SGB IV erfüllt und Mitglied eines Organs einer 
Mitgliedskasse ist. 

(5) Dem Vorstand können als Vertreter der Versicherten 
auch Beauftragte von Gewerkschaften und anderen selb­
ständigen Arbeitnehmervereinigungen mit sozial- und be­
rufspolitischer Zwecksetzung (sonstige Arbeitnehmer­
vereinigungen) und als Vertreter der Arbeitgeber auch Be­
auftragte der Vereinigungen von Arbeitgebern angehören. 
Die Mitgliedschaft in den Selbstverwaltungsorganen meh­
rerer Träger der Krankenversicherung oder ihrer Ver­
bände ist ausgeschlossen; Absatz 4 bleibt jedoch unberührt 
Von der Gesamtzahl der Mitglieder einer Gruppe im Vor­
stand darf nicht mehr als ein Drittel zu den in Satz 1 be­
zeichneten Personen gehören; auf die Höchstzahl werden 
auch solche Mitglieder des Vorstandes und Stellvertreter 
angerechnet, die im Selbstverwaltungsorgan einer Mit­
gliedskasse dem in Satz 1 bezeichneten Personenkreis an­
gehören. Eine Abweichung von Satz 3, die sich infolge der 
Vertretung des Mitgliedes eines Selbstverwaltungsorgans 
ergibt, ist zulässig. 

(6) Scheidet ein Vorstandsmitglied oder ein Stellvertre­
ter vorzeitig aus, so ist die freigewordene Stelle durch Neu­
wahl zu besetzen. Bis zum Eintreten des Nachfolgers hat 
der Stellvertreter die Stelle des ausgeschiedenen Vor­
standsmitgliedes inne. 

§11 
Aufgaben des Vorstandes 

(1) Dem Vorstand obliegen alle Aufgaben, die nicht der 
Vertreterversammlung und dem Geschäftsführer vorbe­
halten sind. Insoweit verwaltet der Vorstand den Landes­
verband und vertritt ihn gerichtlich und außergerichtlich. 
Das Vertretungsrecht wird durch den Vorsitzenden des 
Vorstandes ausgeübt. 

(2) Dem Vorstand obliegt insbesondere 

1. seinen Vorsitzenden und seinen stellvertretenden Vor­
sitzenden zu wählen, 

2. sich eine Geschäftsordnung zu geben, 

3. die Beschlüsse der Vertreterversammlung vorzuberei­
ten und durchzuführen, 

4. den Haushaltsplan und die Jahresrechnung aufzustel­
len, 

5. die Kasse mindestens einmal im Geschäftsjahr unange­
kündigt zu prüfen, 

6. zur Prüfung der Jahresrechnung nach § 31 SVHV eine 
sachverständige Prüfstelle bzw. einen sachverständigen 
Prüfer zu bestellen, 

7. die Dienstordnung für die Angestellten des Landesver­
bandes aufzustellen und zu ändern, 

8. der Vertreterversammlung den Geschäftsführer und 
dessen Stellvertreter zur Wahl vorzuschlagen, 

9. über die Einstellung, Anstellung, Beförderung, Höher­
gruppierung, Kündigung, Entlassung und die Verset­
zung in den Ruhestand von Angestellen - nach Maßgabe 
der GeschäftsOrdnung des Vorstandes - zu beschließen. 

(3) Der Vorstand hat Mitglieder der Organe nach Maß-
gabe des § 59 Abs. 2 bis 5 SG B IV durch Beschluß ihres 
Amtes zu entbinden oder zu entheben. Betrifft der Be­
schluß ein Mitglied der Vertreterversammlung, bedarf es 
der Zustimmung des Vorsitzenden der Vertreterversamm­
lung. Stimmt der Vorsitzende nicht zu oder betrifft der 
Beschluß ihn selbst, entscheidet die Vertreterversamm­
lung. 

(4) Der Vorstand kann die Erledigung einzelner Auf­
gaben Ausschüssen übertragen. Zu Ausschußmitgliedern 
können bis zur Hälfte der Mitglieder einer jeden Gruppe 
auch stellvertretende Mitglieder des Vorstandes bestellt 
werden. 

(5) Zur Unterstützung des Vorstandes und der Ge­
schäftsführung kann der Vorstand Fachausschüsse bilden. 

§ 12 
Beschlußfassung des Vorstandes 

(1) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn unter Bekannt­
gabe der Tagesordnung sämtliche Mitglieder fristgemäß 

zur Sitzung eingeladen und mehr als die Hälfte von ihnen 
anwesend ist. Bei Beschlußunfähigkeit ist eine zweite Sit­
zung unter erneuter Einladung der Mitglieder mit einer 
Frist von mindestens 5 Tagen einzuberufen, in der der Vor­
stand ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen be­
schlußfähig ist; hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

(2) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebe­
nen Stimmen, Beschlüsse nach § 11 Abs. 2 Nr. 8 mit der 
Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Vorstandes ge­
faßt. 

(3) In eiligen Fällen kann der Vorstand ohne Sitzung 
schriftlich Beschluß fassen. Ob ein eiliger Fall vorliegt, ent­
scheidet der Vorsitzende des Vorstandes im Einvernehmen 
mit dem stellvertretenden Vorsitzenden. Die Vorstands­
mitglieder erhalten mindestens sieben Tage Zeit zur Äuße­
rung. Das Ergebnis der Abstimmung ist den Vorstandsmit­
gliedern bekanntzugeben. Widerspricht mindestens ein 
Fünftel der Mitglieder des Vorstandes einer schriftlichen 
Beschlußfassung, so gilt der Widerspruch als Antrag auf 
Abhaltung einer Vorstandssitzung. 

§ 13 
Wahl der Vorsitzenden der Selbstverwaltungsorgane 

(1) Jedes Selbstverwaltungsorgan wählt aus seiner Mitte 
einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzen­
den. Wird als Vorsitzender ein Vertreter der Arbeitgeber 
gewählt, so ist als stellvertretender Vorsitzender ein Ver­
treter der Versicherten zu wählen und umgekehrt. Für die 
Vorsitzenden der Vertreterversammlung und des Vorstan­
des gilt die Regelung nach Satz 2. 

(2) Die Vorsitzenden und die stellvertretenden Vor­
sitzenden werden nach den Bestimmungen des § 62 Abs. 1 
bis 5 SGB IV gewählt. 

(3) Scheidet der Vorsitzende eines Selbstverwaltungsor­
gans oder sein Stellvertreter aus, so werden sie nach den 
Bestimmungen des § 62 Abs. 6 SGB IV durch Neuwahl 
ersetzt. 

(4) Zwischen den Vorsitzenden und ihren Stellvertretern 
findet jährlich ein Wechsel im Amt statt. Der Wechsel er­
folgt jeweils mit Beginn des Kalenderjahres. Bei Neuwahl 
findet erstmalig mit Beginn des zweiten Kalenderjahres, 
das auf die Wahl folgt, ein Wechsel statt. 

§ 14 
Dauer der Mitgliedschaft 

in den Selbstverwaltungsorganen 

(1) Die Amtsdauer der Mitgliederder Selbstverwaltungs­
organe beträgt 6 Jahre; sie endet jedoch unabhängig von 
dem Zeitpunkt der Wahl mit dem Zusammentritt der in den 
nächsten allgemeinen Wahlen neugewählten Selbstver­
waltungsorgane. Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Der Verlust der Mitgliedschaft in einem Selbstver­
waltungsorgan richtet sich nach § 59 SGB IV. 

(3) Werden Mitgliedskassen vereinigt, vermindert sich 
die Zahl der Mitglieder der Vertreterversammlung des 
Landesverbandes mit diesem Zeitpunkt entsprechend. 

§ 15 
Entschädigung der Mitglieder der 

SelbstveIWaltungsorgane 

(1) Den Mitgliedern der Selbstverwaltungsorgane wer­
den die baren Auslagen erstattet. Dabei können auch'feste 
Sätze vorgesehen werden. Die Auslagen der Vorsitzenden 
und der stellvertretenden Vorsitzenden eines Selbstver­
waltungsorgans für ihre Tätigkeit außer halb der Sitzungen 
können mit einem Pauschbetrag abgegolten werden. 

(2) Den Mitgliedern der Selbstverwaltungsorgane wer­
den der tatsächlich entgangene regelmäßige Bruttover­
dienst und die den Arbeitnehmeranteil übersteigenden 
Beiträge nach § 1385 Abs. 4 Buchstabe f) RVO bzw. § 112 
Abs. 4 Buchstabe g) AVG erstattet; die Entschädigung 
beträgt für jede Stunde der versäumten regelmäßigen Ar­
beitszeit höchstens ein Fünfundsiebzigstel der monat­
lichen Bezugsgröße (§ 18 SGB IV). Wird durch schriftliche 
Erklärung des Berechtigten glaubhaft gemacht, daß ein 
Verdienstausfall entstanden ist, läßt sich dessen Höhe je­
doch nicht nachweisen, ist der Verdienstausfall pauschal 
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in Höhe von einem Drittel des in Satz 1 genannten Höchst­
betrages für jede Stunde der versäumten regelmäßigen Ar­
beitszeit zu ersetzen. Der Verdienstausfall wird je Kalen­
dertag für höchstens zehn Stunden gewährt. die letzte an­
gefangene Stunde wird voll gerechnet. 

(3) Den Mitgliedern der Selbstverwaltungsorgane wird 
für jeden Kalendertag einer Sitzung ein Pauschbetrag für 
Zeitaufwand gewährt. 

(4) Die Vorsitzenden der Vertreterversammlung und des 
Vorstandes sowie deren Stellvertreter erhalten neben dem 
Pauschbetrag nach Absatz 3 einen zusätzlichen Pauschbe­
trag für Zeitaufwand für ihre Tätigkeit außerhalb von Sit­
zungen. Ein Pauschbetrag für Zeitaufwand für die Tätig­
keit außerhalb von Sitzungen wird bei außergewöhnlicher 
Inanspruchnahme auch anderen Mitgliedern der Selbst­
verwaltungsorgane geleistet. 

(5) Die Entschädigung der Mitglieder der Selbstverwal­
tungsorgane richtet sich nach der als Bestandteil der Sat­
zung beigefügten Entschädigungsregelung, die von der 
Vertreterversammlung auf Vorschlag des Vorstandes als 
Anlage zur Satzung beschlossen wird. 

VI. 

Geschäftsführung, Mitarbeiter 

§ 16 
Geschäftsführung 

(1) Der Geschäftsführer - und bei Verhinderung sein 
Stellvertreter - führt die laufenden Verwaltungsgeschäfte; 
insoweit vertritt er den Landesverband gerichtlich und 
außergerichtlich. 

(2) Dem Geschäftsführer bleibt insbesondere vorbe­
halten 

1. Leitung der Verwaltung, 

2. Verfügung über die für den laufenden Bedarf erforder­
lichen Betriebsmittel, 

3. Anweisung der Einnahmen und Ausgaben nach Gesetz, 
Satzung, sonstigem für den Landesverband maßgeben­
den Recht und den Beschlüssen der SelbstveIWaltungs­
organe im Rahmen des Haushaltsplanes, 

4. Beschaffung des Geschäftsbedarfs und von Geräten und 
Einrichtungsgegenständen, soweit die vom Vorstand 
festzusetzenden Beträge nicht überschritten werden, 

5. Vorbereitung der Sitzungen der Selbstverwaltungsor­
gane und ihrer Ausschüsse, 

6. Durchführung der Beschlüsse der Vertreterversamm­
lung und des Vorstandes, 

7. Information des Vorstandes über alle Angelegenheiten, 
die nach Art und Umfang von besonderer Bedeutung 
sind. 

§ 17 
Mitarbeiter 

Für die Rechte und Pflichten der dienstordnungsmäßi­
gen Angestellten des Landesverbandes gilt die vom Vor­
stand mit Zustimmung der Vertreterversammlung aufge­
stellte und vom Ministerium für Arbeit. Gesundheit und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen genehmigte 
Dienstordnung. Für die Rechte und Pflichten der übrigen 
Mitarbeiter gelten die mit ihnen geschlossenen Verträge. 

VII. 

Aufbringung und Verwaltung der Mittel 

§ 18 
Beiträge 

(1) Die für die Verbandsaufgaben erforderlichen Mittel 
werden durch Beiträge der Mitgliedskassen aufgebracht. 

Die Aufwendungen des Rechenzentrums für die entspre­
chend dem zwischen dem Landesverband und den Mit­
gliedskassen nach § 3 Abs. 5 geschlossenen Vertrag zu er­
bringenden Leistungen sind nach Maßgabe dieses Vertra­
ges durch Beiträge und Benutzergebühren aufzubringen. 

(2) Der Berechnung der Beiträge ist die durchschnitt­
liche Mitgliederzahl der Kassen im Vorjahr zugrunde 
zu legen. Die Beiträge sind vierteljährlich im voraus zu 
zahlen. 

(3) Für die nach § 2 Abs. 2 beitretenden Träger der Kran­
kenversicherung setzt die Vertreterversammlung die Mit­
gliederbeiträge fest. 

§ 19 
Haushalts- und Rechnungswesen 

(I) Für das Haushalts- und Rechnungswesen des Lan­
desverbandes gilt die Verordnung über das Haushaltswe­
sen in der Sozialversicherung vom 21. Dezember 1977 ent­
sprechend. 

(2) Die Vertreterversammlung wählt jährliCh aus ihrer 
Mitteje einen Vertreter der Versicherten und der Arbeitge­
ber sowie je einen Stellvertreter zu Rechnungsprüfern. Die 
Rechnungsprüfer haben die Jahresrechnung vor der Ab­
nahme durch die Vertreterversammlung nachzuprüfen 
und dieser darüber zu berichten. Sie können einen fach­
kundigen Berater (z.B. den Geschäftsführer einer Mit­
gliedskasse ) zur Prüfung hinzuziehen. 

(3) Die Jahresrechnung wird durch die für den Landes­
verband eingerichtete Prüfstelle oder einen vom Vorstand 
nach §. 31 SVHV bestellten sachverständigen Prüfer ge­
prüft. Über das Ergebnis der Prüfung ist ein Prüfbericht 
aufzustellen. 

(4) Der Vorstand hat die geprüfte Jahresrechnung zu­
sammen mit dem Prüfberich t und einer Stellungnahme zu 
den Feststellungen des Prüfberichts der Vertreterver­
sammlung zur Entlastung vorzulegen. 

§ 20 
Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

VIII. 

Bekanntmachungen 

§ 21 

(l) Bekanntmachungen des Landesverbandes erfolgen 
durch Rundschreiben. 

(2) Darüber hinaus werden 

a) die Satzung des Landesverbandes einschließlich der 
Entschädigungsregelung für die Mitglieder der Selbst­
verwaltungsorgane und ihre Änderungen im Gesetz­
und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West­
falen, 

b) die Dienstordnung (einschließlich des Stellenplanes) 
für die dienstordnungsm~ßigen Angestellten des Lan­
desverbandes und ihre Anderungen für mindestens 
6 Wochen durch Aushang in den Geschäftsräumen des 
Landesverbandes 

öffentlich bekanntgemacht. 

IX. 

Inkrafttreten 

§ 22 

Diese Satzung wurde von der Vertreterversammlung in 
der Sitzung am 30. Mai 1990 beschlossen. Sie tritt am 
1. Januar 1990 in Kraft. 

- GV. NW. 1991 S. 227. 
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Einzelpreis dieser Nummer 3,70 DM 

zuzugl. Porto- und Versandkosten 

Bestellungen. Anfragen IlSW. sind an den A. Hagel Verlag zu richten. Anschrift und Telefonnummer wie folgt für 
Abonnementsbestellungen; Grafenberger Allee IOD, Tel. (0211) 96821238 (8.00--12.30 Uhr), 4000 Düsseldorf 1 

Bezugspreis halbjährlich 47,50 DM (KalenderhaJbjahr). Jahreshezug 95,- DM (Kalenderjahr), zahlbar im voraus. Abbestellungen ftir Kalenderhalbjahresbezug 
müssen bis zum 30.4. hzw. 31. 10., für KalenderjahI'€sbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorHegen. 

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen allS dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Erscheinen anerkannt. 

In den Bezu,s- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten. 
EInzelbesteIlungen: Grafenberger Allee IOD, TeL (0211) 9682/241,4000 Düsseldorf 1 

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages - in welcher Form auch immer - bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schriftllcher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen möglichst 
innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten vorzubeugen. 

Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht. 
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